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02.05.03 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften - Drs. 15/1543 
 
 
 
- Einzelplan 09 - 
 
 
Der  Landtag wol le besch l ießen :  
 
Zu Kapitel 09 02  Wasser und Boden 
   
Zu Titel 883 76   Zuweisungen für Investitionen an 

Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
  Der Ansatz von 14.474.500 DM wird um 

20.000.000 DM auf 34.474.500 DM erhöht. 
 
Die Erläuterungen werden wie folgt gefasst: 
"Zur Förderung grundwassersparender 
Investitionen im Wohnungsbestand sowie im 
kommunalen Bereich sind 20.000.000 DM 
als Projektfördermittel vorgesehen." 

 
 
Wiesbaden, 9. November 2000 
 Der Fraktionsvorsitzende: 
 Clauss 
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